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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1974

Norm

StPO §33 Abs2 A

Rechtssatz

Das Ziel einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes kann nie die Änderung einer gefestigten Judikatur

sein. Zielt sie dennoch darauf ab, so ist sie zu verwerfen.

Entscheidungstexte
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